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Die Tarifvertragsparteien führen erstmals Mitte 2008 Gespräche über den Anteil
aus auslaufenden Besitzständen und über eine mögliche Berücksichtigung von
Effizienzgewinnen.

13. Zu § 18 (VKA):
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Leistungsentgelte Bezüge im Sinne
des § 4 TV ATZ sind.

14. Zu § 18 (VKA) Abs. 5 Satz 2:
1Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass aus Motivationsgründen die
Vereinbarung von Zielen freiwillig geschieht. 2Eine freiwillige Zielvereinbarung
kann auch die Verständigung auf zum Teil vorgegebene oder übergeordnete Ziele
sein, z.B. bei der Umsetzung gesetzlicher oder haushaltsrechtlicher Vorgaben,
Grundsatzentscheidungen der Verwaltungs-/Unternehmensführung.

15. Zu § 18 (VKA) Abs. 5 Satz 3:
Die systematische Leistungsbewertung entspricht nicht der Regelbeurteilung.

16. Zu § 18 (VKA) Abs. 7:
1. Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Vergabeentscheidung über
Leistungsentgelte im Einzelfall.

2. Die nach Abs. 7 und die für Leistungsstufen nach § 17 Abs. 2 gebildeten
betrieblichen Kommissionen sind identisch.

17. Zu § 18 (VKA) Abs. 8:
Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass der ATV, der ATV-K sowie die
Satzungen der VBL und der kommunalen Zusatzversorgungskassen bis spätestens
31. Dezember 2006 entsprechend angepasst werden.

17b. Zu § 19 Abs. 5 Satz 2:
1Zwischen den Tarifvertragsparteien besteht Einigkeit, dass im Bereich des Bundes
für die Ermittlung des für die Erhöhung der Zuschläge gemäß § 5 Lohn-
zuschlagsTV i.V.m. Nrn. 21, 22 und 23 der Anlage 1 Teil B TVÜ-Bund
maßgeblichen Vomhundertsatzes in Höhe von 12 v.H. ab 1. April 2021 1,40
v.H. und ab 1. April 2022 1,80 v.H. anzurechnen sind. 2Die Summe der für
eine Erhöhung der Zuschläge gemäß § 5 LohnzuschlagsTV zu berücksichtigenden
Vomhundertsätze beträgt ab 1. April 2021 5,89 v.H. und ab 1. April 2022
7,69 v.H.

18. Zu § 20 (Bund) Abs. 2 und § 20 (VKA) Abs. 2 Satz 1:
Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass die Beschäftigten der Entgeltgruppe
2 Ü zu den Entgeltgruppen 1 bis 8 und die Beschäftigten der Entgeltgruppe 15 Ü
zu den Entgeltgruppen 13 bis 15 gehören.

18a. Zu § 20 (Bund) Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c und § 20 (VKA) Abs. 4 Satz 2
Nr. 1 Buchst. c:
Dem Entgeltanspruch steht der Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
gleich.

19. (aufgehoben)
19a. (aufgehoben)
20. Zu § 29 Abs. 1 Buchst. f:
Die ärztliche Behandlung erfasst auch die ärztliche Untersuchung und die ärztlich
verordnete Behandlung.

21. Zur Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA)
1. Zu der Protokollerklärung Nr. 14 im Teil B Abschnitt XXIV:
1Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) ist eine Organisationsbezeichnung, die
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auch durch andere Begriffe wie z.B. Kommunaler Sozialer Dienst (KSD)
ersetzt sein kann. 2Der Begriff bezeichnet hier die Aufgabenstellung des All-
gemeinen Sozialen Dienstes und muss nicht mit der Benennung der Organisati-
onsform bei dem einzelnen Arbeitgeber übereinstimmen.

2. Zu Teil B Abschnitt XXVI:
1Die Tarifvertragsparteien halten eine Neuvereinbarung der Bemerkung Nr. 7
zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1a zum BAT für entbehrlich. 2Es
besteht Einvernehmen, dass – wie bisher – unter „technischen Assistentinnen
und technischen Assistenten mit staatlicher Anerkennung“ diejenigen Personen
zu verstehen sind, die nach dem Berufsordnungsrecht berechtigt sind, diese
Berufsbezeichnung zu führen.

Anhang zu § 6 (VKA)

Arbeitszeit von Cheffahrerinnen und Cheffahrern
(1) Cheffahrerinnen und Cheffahrer sind die persönlichen Fahrer von Ober-

bürgermeisterinnen/Oberbürgermeistern, Bürgermeisterinnen/Bürgermeis-
tern, Landrätinnen/Landräten, Beigeordneten/Dezernentinnen/Dezernenten,
Geschäftsführerinnen/Geschäftsführern, Vorstandsmitgliedern und vergleich-
baren Leitungskräften.

(2) 1 Abweichend von § 3 Satz 1 ArbZG kann die tägliche Arbeitszeit im
Hinblick auf die in ihr enthaltenen Wartezeiten auf bis zu 15 Stunden täglich
ohne Ausgleich verlängert werden (§ 7 Abs. 2a ArbZG). 2 Die höchstzulässige
Arbeitszeit soll 288 Stunden im Kalendermonat ohne Freizeitausgleich nicht
übersteigen.

(3) Die tägliche Ruhezeit kann auf bis zu neun Stunden verkürzt werden,
wenn spätestens bis zum Ablauf der nächsten Woche ein Zeitausgleich erfolgt.

(4) Eine Verlängerung der Arbeitszeit nach Absatz 2 und die Verkürzung der
Ruhezeit nach Absatz 3 sind nur zulässig, wenn
1. geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes getrof-

fen sind, wie insbesondere das Recht des Fahrers/der Fahrerin auf eine
jährliche, für den Beschäftigten kostenfreie arbeitsmedizinische Unter-
suchung bei einem Betriebsarzt oder bei einem Arzt mit entsprechender
arbeitsmedizinischer Fachkunde, auf den sich die Betriebsparteien geeinigt
haben, und/oder die Gewährung eines Freizeitausgleichs möglichst durch
ganze Tage oder durch zusammenhängende arbeitsfreie Tage zur Regenerati-
onsförderung,

2. die Cheffahrerin/der Cheffahrer gemäß § 7 Abs. 7 ArbZG schriftlich in die
Arbeitszeitverlängerung eingewilligt hat.
(5) § 9 TVöD bleibt unberührt.

Anhang zu § 9

A. Bereitschaftszeiten Hausmeisterinnen/Hausmeister
1 Für Hausmeisterinnen/Hausmeister, in deren Tätigkeit regelmäßig und in

nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende beson-
dere Regelungen zu § 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD: 2 Die Summe aus den faktorisier-
ten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit nach § 6
Abs. 1 nicht überschreiten. 3 Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschafts-
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zeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 4 Be-
reitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die Hausmeisterin/der Haus-
meister am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle
zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch
auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung
überwiegen. 5 Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als Arbeitszeit gewertet
(faktorisiert). 6 Bereitschaftszeiten werden innerhalb von Beginn und Ende der
regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen.

B. Bereitschaftszeiten im Rettungsdienst und in Leitstellen
(1) 1 Für Beschäftigte im Rettungsdienst und in den Leitstellen, in deren

Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten
fallen, gelten folgende besondere Regelungen zu § 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD: 2 Die
Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf
die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 3 Die Summe aus Voll-
arbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich
nicht überschreiten. 4 Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der
Beschäftigte am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten
Stelle zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf.
auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeits-
leistung überwiegen. 5 Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Ar-
beitszeit gewertet (faktorisiert). 6 Bereitschaftszeiten werden innerhalb von Be-
ginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert aus-
gewiesen.

(2) Die zulässige tägliche Höchstarbeitszeit beträgt zwölf Stunden zuzüglich
der gesetzlichen Pausen.

(3) Die allgemeinen Regelungen des TVöD zur Arbeitszeit bleiben im
Übrigen unberührt.

(4) Für Beschäftigte, die unter die Sonderregelungen für den kommunalen
feuerwehrtechnischen Dienst fallen, gilt § 46 Nr. 2 Abs. 1 BT-V (VKA), auch
soweit sie in Leitstellen tätig sind.

Anlage 1. Entgeltordnung (VKA)
Inhaltsverzeichnis1)

Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen)
1. Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale
2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person
3. Wissenschaftliche Hochschulbildung
4. Hochschulbildung
5. Anerkannte Ausbildungsberufe
6. Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen
7. Ausbildungs- und Prüfungspflicht
8. Geltungsausschluss für Lehrkräfte
9. Unterstellungsverhältnisse
10. Ständige Vertreterinnen und Vertreter

Teil A. Allgemeiner Teil
I. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale

1. Entgeltgruppe 1 (einfachste Tätigkeiten)
2. Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tätigkeiten)

1) Inhaltsverzeichnis redaktionell angepasst.

Allgemeiner Teil Anl. 1 TVöD-AT 2
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3. Entgeltgruppen 2 bis 12 (Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und Außendienst)
4. Entgeltgruppen 13 bis 15

II. Spezielle Tätigkeitsmerkmale
1. Bezügerechnerinnen und Bezügerechner
2. Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik
3. Ingenieurinnen und Ingenieure
4. Meisterinnen und Meister
5. Technikerinnen und Techniker
6. Vorlesekräfte für Blinde

Teil B. Besonderer Teil
I. Apothekerinnen und Apotheker
II. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte

1. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte
2. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte im Geltungsbereich des Besonderen

Teils Krankenhäuser (BT-K)
III. Beschäftigte in Bäderbetrieben
IV. Baustellenaufseherinnen und Baustellenaufseher
V. Beschäftigte in Bibliotheken, Büchereien, Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen

Anstalten
VI. Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst
VII. Beschäftigte in der Fleischuntersuchung
VIII. Fotografinnen und Fotografen
IX. Beschäftigte im Fremdsprachendienst
X. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte
XI. Beschäftigte in Gesundheitsberufen

1. Beschäftigte in der Pflege
2. Leitende Beschäftigte in der Pflege
3. Lehrkräfte in der Pflege
4. Biologisch-technische Assistentinnen und Assistenten, Chemisch-technische Assistentinnen

und Assistenten und Physikalisch-technische Assistentinnen und Assistenten sowie Kardiotech-
nikerinnen und Kardiotechniker

4a. Alltagsbegleiterinnen und -begleiter, Betreuungskräfte sowie Präsenzkräfte
5. Diätassistentinnen und Diätassistenten
6. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten
7. HNO-Audiologie-Assistentinnen und ‑Assistenten
8. Logopädinnen und Logopäden
9. Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Masseure und medizinische Bade-

meister
10. Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten
11. Medizinische Dokumentarinnen und Dokumentare
12. Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte
13. Orthoptistinnen und Orthoptisten
14. Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte
15. Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten
16. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten
17. Präparationstechnische Assistentinnen und Assistenten
18. Psychologische Psychotherapeutinnen und ‑therapeuten sowie Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeutinnen und ‑therapeuten
19. Zahntechnikerinnen und Zahntechniker
20. Leitende Beschäftigte
21. Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für medizinische Berufe (Schulen)

XII. Beschäftigte in Häfen und Fährbetrieben
XIII. Beschäftigte im Kassen- und Rechnungswesen
XIV. Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst

1. Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst
2. Feuerwehrgerätewartinnen und Feuerwehrgerätewarte
3. Beschäftigte in Feuerwehrtechnischen Zentralen (Feuerwehrtechnischen Zentren)

XV. Beschäftigte in der Konservierung, Restaurierung, Präparierung und Grabungstechnik
XVI. Laborantinnen und Laboranten
XVII. Leiterinnen und Leiter von Registraturen
XVIII. Beschäftigte in Leitstellen
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XIX. Beschäftigte in Magazinen und Lagern
XX. Musikschullehrerinnen und ‑lehrer
XXI. Reproduktionstechnische Beschäftigte
XXII. Beschäftigte im Rettungsdienst

1. Beschäftigte im Rettungsdienst
2. Beschäftigte an Rettungsdienstschulen

XXIII. Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister
XXIV. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
XXV. Beschäftigte in Sparkassen
XXVI. Technische Assistentinnen und Assistenten sowie Chemotechnikerinnen und ‑techniker
XXVII. Beschäftigte an Theatern und Bühnen
XXVIII. Tierärztinnen und Tierärzte
XXIX. Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure
XXX. Vermessungstechnikerinnen und ‑techniker sowie Geomatikerinnen und Geomatiker
XXXI. Vorsteherinnen und Vorsteher von Kanzleien
XXXII. Zeichnerinnen und Zeichner

Anhang Regelungskompetenzen

Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen)

1. Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale
1 Für Beschäftigte, deren Tätigkeit in einem speziellen Tätigkeitsmerkmal

aufgeführt ist, gelten die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale (Teil A Abschnitt I)
weder in der Entgeltgruppe, in der sie aufgeführt sind, noch in einer höheren
Entgeltgruppe.
2 Die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 2 bis 12 für Be-
schäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und Außendienst
(Teil A Abschnitt I Ziffer 3) gelten, sofern die auszuübende Tätigkeit einen
unmittelbaren Bezug zu den eigentlichen Aufgaben der betreffenden Verwal-
tungsdienststellen, ‑behörden oder ‑institutionen hat.
3 Für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten, deren Tätigkeit nicht in
einem speziellen Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist, gelten die allgemeinen Tä-
tigkeitsmerkmale für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten (Teil A Ab-
schnitt I Ziffer 2); die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im
Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und Außendienst (Teil A Abschnitt
I Ziffer 3) gelten nicht.
4 Für Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung
und entsprechender Tätigkeit sowie für sonstige Beschäftigte, die aufgrund
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten
ausüben, gelten die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 13
bis 15 (Teil A Abschnitt I Ziffer 4), es sei denn, dass ihre Tätigkeit in einem
speziellen Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist.
5 Wird ein Arbeitsvorgang von einem speziellen Tätigkeitsmerkmal erfasst,
findet dieses auch dann Anwendung, wenn die/der Beschäftigte außerhalb des
Geltungsbereichs des Besonderen Teils bzw. der Besonderen Teile des TVöD
beschäftigt ist, zu dem bzw. denen dieses Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist.
Protokollerklärung zu Nr. 1 Satz 2:
Die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sons-
tigen Innendienst und im Außendienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) besitzen eine
Auffangfunktion in dem gleichen Umfang wie – bestätigt durch die bisherige ständige
Rechtsprechung des BAG – die bisherigen ersten Fallgruppen des Allgemeinen Teils
der Anlage 1a zum BAT.

Vorbemerkungen Anl. 1 TVöD-AT 2
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Protokollerklärung zu Nr. 1 Satz 3:
Spezielle Tätigkeitsmerkmale im Sinne des Satzes 3 sind auch die als Beispiele
bezeichneten Tätigkeitsmerkmale in den mit einem Mitgliedverband der VKA abge-
schlossenen Tarifverträgen.

2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person
1 Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als An-

forderung bestimmt, sind Beschäftigte, die die geforderte Vorbildung oder Aus-
bildung nicht besitzen,
– wenn nicht auch „sonstige Beschäftigte“ von diesem Tätigkeitsmerkmal

erfasst werden oder
– wenn auch „sonstige Beschäftigte“ von diesem Tätigkeitsmerkmal erfasst

werden, diese Beschäftigten jedoch nicht die Voraussetzungen des „sonstigen
Beschäftigten“ erfüllen,

bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen dieses Tätigkeitsmerkmals in der
nächst niedrigeren Entgeltgruppe eingruppiert. 2 Satz 1 gilt entsprechend für
Tätigkeitsmerkmale, die bei Erfüllung qualifizierter Anforderungen eine höhe-
re Eingruppierung vorsehen. 3 Satz 1 gilt nicht, wenn die Entgeltordnung für
diesen Fall ein Tätigkeitsmerkmal (z.B. „in der Tätigkeit von …“) enthält.

3. Wissenschaftliche Hochschulbildung
1 Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn

das Studium an einer staatlichen Hochschule im Sinne des § 1 Hochschul-
rahmengesetz (HRG) oder einer nach § 70 HRG staatlich anerkannten Hoch-
schule
a) mit einer nicht an einer Fachhochschule abgelegten ersten Staatsprüfung,

Magisterprüfung oder Diplomprüfung oder
b) mit einer Masterprüfung
beendet worden ist. 2 Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die Aka-
demische Abschlussprüfung (Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät
nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staatsprüfung,
einer Masterprüfung oder einer Diplomprüfung nach den einschlägigen Aus-
bildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3 Eine abgeschlossene wissenschaftli-
che Hochschulbildung im Sinne des Satzes 1 Buchst. a setzt voraus, dass die
Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wurde, der seinerseits min-
destens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder ein-
schlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für
den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern – ohne
etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. – vorschreibt. 4 Ein Bachelor-
studiengang erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs
Semester für den Abschluss vorgeschrieben sind. 5 Der Masterstudiengang muss
nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 6 Ein Abschluss
an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche
Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen staatlichen Stelle als dem
deutschen Hochschulabschluss vergleichbar bewertet wurde.
Protokollerklärung zu Satz 5:
Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2024 ausgesetzt.

2 TVöD-AT Anl. 1 Vorbemerkungen
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4. Hochschulbildung
1 Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer staatlichen

Hochschule im Sinne des § 1 HRG oder einer nach § 70 HRG staatlich
anerkannten Hochschule ein Diplomgrad mit dem Zusatz „Fachhochschule“
(„FH“), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein
Bachelorgrad verliehen wurde. 2 Die Abschlussprüfung muss in einem Studien-
gang abgelegt worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hoch-
schulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hoch-
schulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung
als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudien-
zeit von mindestens sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungs-
semester o.Ä. – vorschreibt. 3 Der Bachelorstudiengang muss nach den Rege-
lungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 4 Dem gleichgestellt sind Ab-
schlüsse in akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien.
5 Nr. 3 Satz 6 gilt entsprechend.
Protokollerklärung zu Satz 3 und 4:
Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2024 ausgesetzt.

5. Anerkannte Ausbildungsberufe
1 Anerkannte Ausbildungsberufe sind nur solche, die auf der Grundlage des

Berufsbildungsgesetzes bzw. der Handwerksordnung geregelt sind. 2 Soweit in
Tarifverträgen auf Landesebene bzw. im Tarifvertrag zu § 20 Abs. 1 BMT-G-O
(Lohngruppenverzeichnis) Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten und
verwaltungs- oder betriebseigener Prüfung Beschäftigten mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung gleichgestellt sind, bleiben diese Regelungen unbe-
rührt. 3 Die im Bereich der jeweiligen kommunalen Arbeitgeberverbände be-
stehenden Richtlinien finden weiterhin Anwendung. 4 In Tätigkeitsmerkmalen
genannte Ausbildungsberufe umfassen auch die entsprechenden früheren Aus-
bildungsberufe vor Inkrafttreten der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA).

6. Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen
(1) 1 Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften

hierzu als gleichwertig festgestellte Abschlüsse, Prüfungen und Befähigungs-
nachweise stehen ab dem Zeitpunkt ihres Erwerbs den in den Tätigkeitsmerk-
malen geforderten entsprechenden Anforderungen gleich. 2 Ist die Gleichwer-
tigkeit erst nach Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse festgestellt worden, gilt die
Gleichstellung ab der Feststellung.

(2) Facharbeiterinnen und Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erwor-
benen Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 des Einigungsvertrages und der
Vorschriften hierzu dem Prüfungszeugnis in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren bzw. mit einer
kürzeren Ausbildungsdauer gleichgestellt ist, werden bei entsprechender Tätig-
keit wie Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem
solchen Ausbildungsberuf eingruppiert.

7. Ausbildungs- und Prüfungspflicht
(1) Im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände Baden-Württemberg,

Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar
und Schleswig-Holstein sind Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen
Innendienst und im Außendienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) sowie im Kassen-
und Rechnungswesen (Teil B Abschnitt XIII), die nicht die Anforderungen der
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Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 bzw. der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1 erfüllen,
nur dann in den in Absatz 2 genannten Entgeltgruppen eingruppiert, wenn sie
die der jeweiligen Entgeltgruppe entsprechende Tätigkeit auszuüben haben
und nach Maßgabe des Absatzes 2 mit Erfolg an einem Lehrgang mit abschlie-
ßender Prüfung teilgenommen haben.
Protokollerklärung zu Absatz 1:
Die Tarifverträge auf der Landesebene im Bereich des Kommunalen Arbeitgeber-
verbands Nordrhein-Westfalen und des Kommunalen Arbeitgeberverbands Rhein-
land-Pfalz bleiben bestehen.
(2) 1 Für die Eingruppierung in eine der Entgeltgruppen 5 bis 9a ist eine

Erste Prüfung abzulegen. 2 Für die Eingruppierung in eine der Entgeltgrup-
pen 9b bis 12 ist eine Zweite Prüfung abzulegen. 3 Satz 1 und 2 gelten nur für
auf der Fallgruppe 2 der Entgeltgruppen 5 bzw. 9b aufbauende Eingruppierun-
gen.
Protokollerklärung zu den Absätzen 1 und 2:
1Die Lehrgänge und Prüfungen werden bei den durch die Länder oder durch die
kommunalen Spitzenverbände anerkannten Verwaltungsschulen oder Studieninstitute
durchgeführt. 2Hierzu rechnen auch solche Lehrgänge und Prüfungen, die nicht für
Beamtinnen/Beamte (Beamtenanwärter/‑innen) und Beschäftigte gemeinsam, son-
dern als Sonderlehrgänge für Beschäftigte durchgeführt werden.
(3) 1 Hat eine Beschäftigte/ein Beschäftigter die für ihre/seine Eingruppie-

rung nach den Absätzen 1 und 2 vorgeschriebene Prüfung nicht abgelegt, ist
ihr/ihm alsbald die Möglichkeit zu geben, Ausbildung und Prüfung nachzuho-
len. 2 Besteht hierzu aus Gründen, die die/der Beschäftigte nicht zu vertreten
hat, keine Möglichkeit oder befindet sich die/der Beschäftigte in der Aus-
bildung, erhält sie/er mit Wirkung vom Ersten des vierten Monats nach Beginn
der maßgebenden Beschäftigung eine persönliche Zulage. 3 Die Zulage wird in
Höhe des Unterschiedes zwischen dem Entgelt, das sie/er jeweils erhalten
würde, wenn sie/er zu diesem Zeitpunkt in der ihrer/seiner Tätigkeit ent-
sprechenden Entgeltgruppe eingruppiert wäre, und dem jeweiligen Entgelt
ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe gewährt. 4 Sonstige Ansprüche aus dem
Arbeitsverhältnis, die von der Entgeltgruppe abhängen, richten sich während
der Zeit, für die die Zulage zu zahlen ist, nach der der Tätigkeit der/des
Beschäftigten entsprechenden Entgeltgruppe.
Protokollerklärung zu Absatz 3:
1Der Arbeitgeber darf die Entsendung der/des Beschäftigten zu einem Lehrgang nicht
von Vorbildungsvoraussetzungen abhängig machen. 2Macht die Schule oder das
Institut die Zulassung zum Lehrgang von solchen Voraussetzungen abhängig, hat
die/der Beschäftigte dies nicht zu vertreten.
(4) 1 Die Zulage entfällt vom Ersten des folgenden Monats an, wenn die/der

Beschäftigte entweder
a) die Prüfung auch im Wiederholungsfalle nicht bestanden hat oder
b) nicht an der ihrer/seiner Tätigkeit entsprechenden Ausbildung und Prüfung

teilnimmt, nachdem ihr/ihm die Möglichkeit hierzu geboten worden ist.
2 Sie entfällt ferner, wenn die/der Beschäftigte nach bestandener Prüfung in der
ihrer/seiner Tätigkeit entsprechenden Entgeltgruppe eingruppiert ist. 3 In die-
sem Falle erhält die/der Beschäftigte das Entgelt, das sie/er erhalten hätte, wenn
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